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Beschlussentwurf: 

Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 
beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
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A) Stellungnahmen gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der 
frühzeitigen Information gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
eingegangen sind, über die im Rahmen der Gesamtabwägung zu entscheiden ist. 
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B) Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen Beteiligung zum Planverfahren 
nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die 
zu entscheiden ist. 
 

B 1.01 Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
Hier: Schreiben vom 29.07.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.01: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 29.07.2021 eingegangene Stellungnahme 
B 1.01 wie folgt zu entscheiden: 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet. Eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel ist 
daher nicht erforderlich. 
 
Dem Hinweis auf das Vorgehen bei Kampfmittelfunden sowie auf die empfohlene Sicherheitsdetektion im Vorfeld 
von Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten 
etc., soll in dem Sinne Rechnung getragen werden, als das im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im 
Abschnitt C. Hinweise, Punkt 3. Kampfmittel, aufgenommen wird. 
 
Die Hinweise auf das Vorgehen bei Kampfmittelfunden sowie auf die empfohlene Sicherheitsdetektion im 
Vorfeld von Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc., gemäß der mit Schreiben vom 29.07.2021 eingegangenen Stellungnahme B 1.01 der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) werden im textlichen Bestandteil des 
Bebauungsplans insgesamt als Hinweis im Abschnitt C. Hinweise, Punkt 3. Kampfmittel, aufgenommen. 
Die sonstigen Inhalte der Stellungnahme B 1.01 werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.02 Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10 – Bevölkerungsschutz - Brandschutzdienststelle 
Hier: Schreiben vom 06.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.02: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 
1.02 wie folgt zu entscheiden: 
 
Nach verwaltungsinterner Abstimmung mit dem Wasserwerk der Stadt Rheinbach wird die erforderliche 
Löschwassermenge von 96 m³/h gemäß DVGW Arbeitsblatt W 405 bereits sichergestellt. Zusätzlich hat eine 
Abstimmung mit der Feuerwehr der Stadt Rheinbach stattgefunden, bei welcher die Löschwasserversorgung der 
Bestandsgebäude als gewährleistet angesehen wird. Bei einer potentiellen Erweiterung und/oder einer 
genehmigungspflichtigen Nutzungsänderung ist im Zuge der Baugenehmigung der ausreichende Brandschutz und 
dementsprechend die ausreichende Löschwasserversorgung nachzuweisen. 
 
Die ausreichende Löschwasserversorgung der baurechtlich genehmigten baulichen Anlagen und deren 
Nutzung ist sichergestellt. Bei einer potentiellen Erweiterung und/oder Nutzungsänderung sind der 
ausreichende Brandschutz und dementsprechend die ausreichende Löschwasserversorgung im Zuge der 
Baugenehmigung nachzuweisen. Die sonstigen Darstellungen und Inhalte der Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 1.02 des 
Rhein-Sieg-Kreises, Amt 38.10 –Bevölkerungsschutz- Brandschutzdienststelle- ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.03 RSAG AöR, 53719 Siegburg 
Hier: Schreiben vom 31.08.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.03: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 31.08.2021 eingegangene Stellungnahme B 
1.03 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die RSAG AöR erhebt gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: 
frühzeitige Beteiligung, keine Bedenken. Die innerhalb des Plangebiets befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen 
sind bereits hergestellt, sodass sicherheitstechnische Anforderungen bereits berücksichtigt wurden. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 31.08.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.03 der RSAG AöR, Siegburg, ist keine Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.04 Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg 
Hier: Schreiben vom 01.09.2021 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.04: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 01.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.04 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes sind durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 
22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige Beteiligung, nicht betroffen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 01.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.04 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.05a Telefonica GmbH & Co. OHG, Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 
Hier: Schreiben vom 03.09.2021 
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B 1.05b Telefonica GmbH & Co. OHG, Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 
Hier: Schreiben vom 16.09.2021 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.05a und B 1.05b: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 
1.05a sowie über die am 16.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 1.05b, wie folgt gesamtheitlich zu 
entscheiden:  
 
Die Belange sowohl der Telefónica Germany GmbH & Co. OGH als auch der E-Plus Service GmbH werden durch 
den Bebauungsplan Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, 3. Änderung, Stand: frühzeitige Beteiligung, nicht 
berührt.  
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 03.09.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.05a sowie über die mit Schreiben vom 16.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.05b der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg ist keine Beschlussfassung 
erforderlich. 
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B 1.06 Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – Integrierte Gesamtverkehrsplanung), 
50606 Köln 
Hier: Schreiben vom 07.09.2021 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.06: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.06 wie folgt zu entscheiden: 
 
Seitens der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – Integrierte Gesamtverkehrsplanung) bestehen keine 
Bedenken gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung. 
 
Die L493 befindet sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs des hier in Rede stehenden Bauleitplanverfahrens, 
sodass hierzu keine Aussage getroffen werden kann. Fußgängerquerungshilfen sind allerdings derzeit bereits im 
entsprechenden Bereich angelegt. Zum einen eine Fußgängerinsel im Bereich des Knotenpunktes L493 / 
Hirschmannstraße / Schornbuschweg (K 51), zum anderen eine Fußgängerbedarfsampel im Anschluss an den 
planungsrechtlich neu festgesetzten Fuß- und Radweg im Südosten des Plangebiets. Der Anmerkung ist somit 
bereits Rechnung getragen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.06 der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – Integrierte 
Gesamtverkehrsplanung) ist keine Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.07 PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 
Hier: Schreiben vom 07.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.07: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 07.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.07 wie folgt zu entscheiden: 
 
Im Plangebiet befinden sich keine vom Unternehmen verwalteten Versorgungsanlagen. Die Belange des 
Unternehmens werden durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: 
frühzeitige Beteiligung, somit nicht berührt.  

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 07.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.07 der PLEDOC GmbH, Essen ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.08 Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Krewelstraße 7, 53783 Eitorf 
Hier: Schreiben vom 08.09.2021 

 

Beschlussentwurf zu B 1.08: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 08.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.08 wie folgt zu entscheiden: 
 
Aus forstwirtschaftlicher Sicht bestehen von Seiten des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen keine 
Bedenken gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 08.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.08 des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalens, Eitorf, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich.   
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B 1.09 Stadt Meckenheim, Postfach 1180, 53333 Meckenheim  
Hier: Schreiben vom 13.09.2021 

 

Beschlussentwurf zu B 1.09: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 
1.09 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Stadt Meckenheim werden keine Einwendungen gegen die vorliegende Planung vorgebracht. Die 
Belange der Stadt Meckenheim werden durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 
„Schornbuschweg“ nicht berührt.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.09 der Stadt Meckenheim ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.10 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-
103, 53879 Euskirchen  
Hier: Schreiben vom 13.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.10: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 
1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
 
Im Zuge der Erstellung des Entwurfes der 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“ 
wurde eine Verkehrsuntersuchung vom Büro PTV Transport Consult GmbH, Stand 02.05.2022, durchgeführt. 
Durch die Untersuchung lässt sich aus gutachterlicher Sicht festhalten, dass die insgesamt geringen Neuverkehre 
des Planungsvorhabens nicht mit negativen Auswirkungen auf die Verkehrsabläufe an den benachbarten Knoten 
verbunden sind. Da weder in der Analyse noch in der Prognose Leistungsfähigkeitsdefizite vorliegen sind keine 
baulichen Optimierungsmaßnahmen erforderlich. Der Forderung der Erstellung eines HBS-Nachweises über die 
zukünftige Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes L 493 / K 51 wird somit nachgekommen. 
 
Dem Hinweis auf die Anbaubeschränkungszone und die Werbeverbotszone wird in dem Sinne Rechnung getragen, 
als dass diese nachrichtlich in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen wurden. Zusätzlich wurde unter C. 
Hinweise der Punkt „Auflagen gem. Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)“ aufgenommen. 
 
Der Anregung zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, Abgase, Sprühfahnen und 
Spritzwasser bei Nässe) hinzuweisen wird nicht gefolgt. Eine Festsetzung gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB – wie in 
der Stellungnahme angeregt – ist für den beschriebenen Sachverhalt nichtzutreffend. § 9 (1) Nr. 24 BauGB 
verknüpft das vorhanden sein von schädlichen Umwelteinwirkungen und/oder sonstigen Gefahren im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und die sich daraus ergebenden Maßnahmen: 
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§ 9 (1) Nr. 24: „die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere 
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder 
Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließlich 
von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des 
Immissionsschutzrechts unberührt bleiben“ 
Bei den in der Stellungnahme genannten Einwirkungen handelt es sich überwiegend nicht um schädliche 
Umwelteinwirkungen und/oder eine sonstige Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Ein 
Handlungserfordernis auf der Ebene der Bauleitplanung ist nicht gegeben. Mögliche Handlungserfordernisse 
aufgrund der hervorgerufenen Verkehrsemissionen (bspw. eine erhöhte Schadstoffkonzentration oder mögliche 
Lärmauswirkungen) ergeben sich nicht, da durch das Planverfahren keine schutzwürdigen Nutzungen 
planungsrechtlich als zulässig festgesetzt werden. Ein Hinweis im Bebauungsplan entfaltet keine 
Regelungswirkung. Um die Lesbarkeit der Bebauungsplanurkunde zu wahren, wird somit auf die Hinzunahme 
eines zusätzlichen Hinweises verzichtet. 
 
Die Anregung, dass der Entwässerungseinrichtung der Straße aus dem Plangebiet kein zusätzliches Wasser 
zugeführt werden darf, kann planungsrechtlich nicht festgesetzt werden. Generell ist jeder Grundstückseigentümer 
für die Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser selbst verantwortlich. Überdies 
soll bei dem hier in Rede stehenden Vorhaben die derzeitige Entwässerung aufrechterhalten werden. Das gesamte 
anfallende Niederschlagswasser wird in der gegenwärtigen Situation über eine Sammelleitung einem 
Rückhaltebecken (Zisterne) zugeführt. Das gesammelte Wasser dient anschließend der Bewässerung der 
Grünanlage und der Außentennisplätze. 
 
Den Anregungen der mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangenen Stellungnahme B 1.10 des 
Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel wird wie folgt Rechnung getragen: 
Der Forderung eines HBS-Nachweises über die zukünftige Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes L 493/K 
51 wird gefolgt. Hierzu wurde eine Verkehrsuntersuchung (Büro PTV Transport Consult GmbH, Stand 
02.05.2022) durchgeführt. Dem Hinweis auf die Anbaubeschränkungszone und auf die Werbeverbotszone 
wird in dem Sinne gefolgt, als dass sowohl zeichnerisch eine nachrichtliche Übernahme, als auch textlich 
ein Hinweis aufgenommen wird. In Ermangelung an planungsrechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten, 
bezüglich der Entwässerungsthematik, wird der Anregung in dem Sinne gefolgt, als das die derzeitige 
Entwässerungslösung auf den privaten Grundstücken aufrechterhalten werden soll. Der Anregung zur 
zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen hinzuweisen wird nicht gefolgt. Die sonstigen 
Darstellungen der mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme B 1. des Landesbetriebes 
Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.11 Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, Königswinterer 
Straße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf  
Hier: Schreiben vom 13.09.2021 

 

Beschlussentwurf zu B 1.11: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.11 wie folgt zu entscheiden: 
 
Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen von Seiten des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr / FüSt - 
Verkehrsplanung keine Bedenken gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 
„Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige Beteiligung. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.11 des Polizeipräsidiums Bonn, Direktion Verkehr / FüSt – Verkehrsplanung, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.12 Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft einschließlich anlagenbezogener 
Umweltschutz, 50606 Köln 
Hier: Schreiben vom 13.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.12: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.12 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Bezirksregierung, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft einschließlich anlagenbezogener Umweltschutz – regt eine 
Beteiligung der für Altdeponien und Bodenschutz zuständigen städtischen Ämter an. Im vorliegenden Fall sind die 
zuständigen Ämter beim Rhein-Sieg-Kreis angesiedelt. Eine Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises hat im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung stattgefunden. Aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung, Dezernat 52 – 
Abfallwirtschaft einschließlich anlagenbezogener Umweltschutz – hat die Verwaltung zusätzlich beim Rhein-Sieg-
Kreis um Stellungnahme der zuständigen Abteilungen gebeten. Mit E-Mail vom 26.11.2021 haben die Abteilungen 
Altlasten und Bodenschutz mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die für Altdeponien und Bodenschutz zuständigen Ämter 
sind im Verfahren beteiligt worden. Über die mit Schreiben vom 13.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B 1.12 der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft und anlagenbezogener Umweltschutz ist 
keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.13 Landwirtschaftskammer NRW, Gartenstraße 11, 50765 Köln  
Hier: Schreiben vom 14.09.2021 

 

Beschlussentwurf zu B 1.13: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 14.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen bestehen gegen die 3. Änderung des 
Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige Beteiligung, keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 14.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.13 der Landwirtschaftskammer NRW, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.14 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung – 
Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 
Hier: Schreiben vom 15.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.14: 
 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Klimaschutz 
Es wird empfohlen, Festsetzungen aufzunehmen, welche eine angemessene Durchgrünung des Plangebietes 
sicherstellen. Dieser Anregung wird durch den Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 
„Schornbuschweg“ Rechnung getragen. Hierzu wurde ein flächenhaftes Pflanzgebot mit einer zugehörigen 
Pflanzliste festgesetzt, bei welchem heimische Arten berücksichtigt wurden, welche ein Habitat für Tiere bilden und 
somit einen hohen Biodiversitätsindex aufweisen. Zusätzlich wurde in der Anordnung des flächenhaften 
Pflanzgebotes ein Fokus auf einen zusammenhängenden Bereich – hier besonders im Südosten des Plangebiets 
– gelegt. 
Die angeregte Einbeziehung der PKW-Stellplätze in die grünordnerische Planung wurde bereits im der frühzeitigen 
Beteiligung beigefügten Nutzungskonzept berücksichtigt. Zur planungsrechtlichen Sicherung wurde eine 
Festsetzung aufgenommen, die besagt, dass Stellplatzanlagen durch heimische Hecken, mit einer Tiefe von 1,0 
Meter, einzugrünen sind. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen und den öffentlichen Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung ist zudem das flächenhafte Pflanzgebot, als auch die Erhaltung des Einzelbaumes verortet, 
sodass die Stellplätze nahezu vollflächig eingegrünt sind. 
 
 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die Bestandssituation bezüglich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung soll aufrechterhalten werden. 
Das Schmutzwasser wird dem vorhandenen Schmutzwasserkanal zugeführt. Das anfallende Niederschlagswasser 
wird einem Regenrückhaltebecken (Zisterne) auf dem Grundstück zugeführt. Eine detaillierte Ausführung wurde in 
die Begründung Kapitel 2. „Erschließung, Ver- und Entsorgung“, Unterkapitel 2.3.2 „Entsorgung“ aufgenommen. 
 
 
Überschwemmungsgebiet/Hochwasserrisiko 
 
Bei dem hier in Rede stehenden Planvorhaben, handelt es sich größtenteils um eine Nutzungsänderung von 
bestehenden baulichen Anlagen, sodass eine gänzliche Umgestaltung nicht möglich ist. Dennoch ergibt sich durch 
die Festsetzung und die Anordnung der Flächen positive Effekte für eine Verminderung des Hochwasserrisikos.  In 
Richtung des Rotterbachs setzt der Bebauungsplan ein weitreichendes flächenhaftes Pflanzgebot fest. Durch die 
damit verbundene Nicht-Versiegelung kann zu einem gewissen Maße Oberflächenwasser aufgenommen werden. 
Zusätzlich vergrößert sich hierdurch die Distanz zwischen den planungsrechtlich festgesetzten überbaubaren 
Flächen und dem Rotterbach. Auf planungsrechtlicher Ebene wird daher dem Hochwasserrisiko bereits 
entgegengewirkt. Wie in der Stellungnahme bereits angeführt, wird der Grundstückseigentümer als Eigenvorsorge 
im Rahmen der hochbaulichen Planung hinzutretender baulichen Anlagen auf den ausreichenden 
Hochwasserschutz zu achten haben. Der eigentliche Überflutungsschutz wird überdies im Zuge des 
Überflutungsnachweises (für Vorhaben ab 800 m² verbindlich) im Baugenehmigungsverfahren geprüft und ist nicht 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens.  
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
 
Eine Artenschutzprüfung der Stufe I ist vom Planungsbüro Ginster Landschaft + Umwelt durchgeführt und 
entsprechend berücksichtigt worden. Der Forderung wird dementsprechend Rechnung getragen. 
 
Ziel des Planverfahrens ist es, den planerischen Kerngedanken der sportlichen bzw. sportähnlichen Nutzungen als 
Hauptnutzung am Standort aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten zu 
vervielfältigen. Das Vorhaben als solches ist bereits öffentlich-rechtlich erschlossen. Ein Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsfläche ist nicht vorgesehen. Dementsprechend ist ein Beleuchtungskonzept für den öffentlichen Raum 
nicht erforderlich. Im Zuge der Neuinstallationen von Beleuchtungskörpern im öffentlichen Raum kommen bei der 
Stadt Rheinbach seit mehreren Jahren LED-Beleuchtungsmittel zum Einsatz. Aufgrund des Leuchtspektrums 
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dieser Leuchtmittel und der regelmäßig verwendeten Farbtemperatur „warmweiß“ können Gefahren für Insekten 
und Fledermäuse entsprechend minimiert werden. Einer Vermeidung und Verminderung störender 
Lichtimmissionen wird so bei einem möglichen zukünftigen Aus- oder Umbau der öffentlichen Verkehrsfläche 
Rechnung getragen. Um die Beleuchtung von Außenbereichsflächen innerhalb der privaten Grundstücksflächen 
ebenso verträglich zu gestalten, wurde eine entsprechende Festsetzung (Teil A. Punkt. 9. V3) in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 
 
Bezüglich der Anpflanzungsthematik wird auf die obige Ausführung im Bereich Klimaschutz verwiesen. Der Entwurf 
des Bebauungsplans fordert per textlicher Festsetzung einen wasserdurchlässigen Bodenbelag für offene 
Stellplätze, sodass der in der Stellungnahme vorgebrachten Anregung bereits Rechnung getragen wird. 
 
Den Anregungen der mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangenen Stellungnahme B 1.14 des Rhein-Sieg-
Kreises, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung wird wie folgt Rechnung 
getragen: Der Anregung zur Festsetzung von Durchgrünung (sowohl Thema Klimaschutz, als auch Natur-
, Landschafts- und Artenschutz) wird durch die textliche Festsetzung Teil A, Punkt 10. gefolgt. Auch wird 
der Anregung zur grünordnerischen Miteinbeziehung der PKW-Stellplätze durch die Festsetzung Teil B, 
Punkt 3.1.3, gefolgt. Eine Beschreibung zur Entwässerungssituation wurde in Kapitel 2.3.2 der Begründung 
aufgenommen. Aufgrund der Flächenaufteilung sind mögliche hochbauliche Anlagen räumlich weiter vom 
Rotterbach entfernt. Der Anregung bezüglich der Hochwasserproblematik wird somit anteilig gefolgt. Die 
wesentlichen hochbaulichen Maßnahmen sind im Zuge der hochbaulichen Planung - in Eigenvorsorge - zu 
berücksichtigen. Der Forderung bezüglich der Erarbeitung einer Artenschutzprüfung wurde durch die 
Artenschutzrechtliche Prüfung, durchgeführt vom Planungsbüro Ginster Landschaft + Umwelt, 
nachgekommen. Den Empfehlungen zur Beleuchtung und zur Erarbeitung einer Beleuchtungsplanung für 
den öffentlichen Raum wird nicht gefolgt. Die Anforderungen des Insektenschutzes werden von der Stadt 
Rheinbach grundsätzlich im Rahmen der Sanierung und Neuinstallation von Beleuchtungen im 
öffentlichen Raum beachtet. Der Empfehlung zur Beleuchtung des privaten Raumes wird durch die 
textliche Festsetzung Teil A, Punkt 9. V3 gefolgt. Die Ausführung der Stellplätze mit einer 
wassergebundenen Decke wird durch die textliche Festsetzung Teil B, Punkt 3.1.2 sichergestellt. 
Dementsprechend wird der Anregung gefolgt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 
15.09.2021 eingegangenen Stellungnahme B 1.14 des Rhein-Sieg-Kreises, Referat Wirtschaftsförderung 
und strategische Kreisentwicklung werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.15   Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, 50606 Köln 
Hier: Schreiben vom 15.09.2021 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.15 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.15 wie folgt zu entscheiden: 
 
Seitens der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 (Ländliche Entwicklung, Bodenordnung) bestehen keine Bedenken 
gegen die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige Beteiligung. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.15 der Bezirksregierung, Abteilung 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, ist 
keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.16 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Postfach 2963, 53019 Bonn  
Hier: Schreiben vom 15.09.2021 

 

Beschlussentwurf zu B 1.16: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.16 wie folgt zu entscheiden: 

Die Belange des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden durch 
die 3. Änderung des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 22 „Schornbuschweg“, Stand: frühzeitige Beteiligung nicht 
beeinträchtigt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene 
Stellungnahme B 1.16 des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr ist keine Beschlussfassung erforderlich.  
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B 1.17 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Abteilung Denkmalschutz Endenicher 
Straße 133, 53115 Bonn  
Hier: Schreiben vom 15.09.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.17: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangene Stellungnahme 
B1.17 wie folgt zu entscheiden: 

Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland weist daraufhin, dass auf der Planfläche bereits umfangreiche 
archäologische Untersuchungen stattgefunden haben. Daher weißt das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zusätzlich 
daraufhin, dass in den noch unbebauten / nicht untersuchten Bereichen des Plangebietes, mit der Aufdeckung 
weiterer vermuteter Bodendenkmäler in Form von Strukturen urgeschichtlicher Siedlungen wie Gruben, Gräben oder 
Siedlungsschichten im Boden zu rechnen ist. Hierzu wird angeregt, die Flächen im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans zu kennzeichnen und eine bedingte Festsetzung in die textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans mitaufzunehmen, nach der die bauliche Nutzung in diesem Bereich nur unter der aufschiebenden 
Bedingung zulässig ist, wenn eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation 
archäologischer Funde und Befunde stattgefunden hat. Der Anregung des LVR-Amtes wird gefolgt und sowohl eine 
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graphische Darstellung, als auch eine bedingende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese 
sind im Anschluss mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege abgestimmt worden. Weiterhin ist unter Punkt 4.2.7 
der Begründung, ein Unterkapitel zu den Kulturgütern hinzugefügt worden. 

Der Anregung der mit Schreiben vom 15.09.2021 eingegangenen Stellungnahme B 1.17 des LVR-Amts für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland wird Rechnung getragen, indem eine graphische Darstellung der nicht 
archäologisch untersuchten Flächen, eine Bedingte Festsetzung (A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
Punkt. 11 Bedingte Festsetzung) und eine entsprechende Ausführung in der Begründung (Punkt 4.2.7) in 
den Bebauungsplan aufgenommen wird. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 15.09.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.17 des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland werden zur 
Kenntnis genommen. 
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AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 

RWE Power Aktiengesellschaft 

Rhein. Amt für Denkmalpflege 

Handwerkskammer zu Köln 

Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Industrie- und Handelskammer 

Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Kreis Euskirchen e.V. 

Erzbistum Köln 
- Generalvikariat -  

Evangelisches Landeskirchenamt 

Kath. Kirchengemeinde St. Martin 

Evangelische Kirchengemeinde  

Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Bezirksvorsitzender Kreisbauernschaft 
Ortsstelle Rheinbach 
Herr Jose Nolden 
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keine Stellungnahme abgegeben haben 
 

 
2 

 

 
Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald 
Landesverband NRW e.V.  
 

Landesbüro der Naturschutzverbände 

Naturschutz Rheinbach-Voreifel e.V. 

BUND-Ortsguppe Rheinbach 

NABU Kreisgruppe Bonn e.V. 
Naturschutzstation Swisttal 

Zweckverband Naturpark Rheinland 

Polizeipräsidium Bonn 
Dir.K./KI1/Kommissariat Vorbeugung, 

Malteser Hilfsdienst 

Regionalverkehr Köln GmbH 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

 
Deutsche Telekom  
Netzproduktion GmbH 
TI NL West, PTI 24 
 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Stichwort Bebauungsplan 
T NL West, PTI 24 
 

e-regio GmbH & Co.KG 

Rhein-Main-Rohrleitungstransport GmbH , Abt. VBW 

ALIZ West GmbH & CoKG 
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Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Westliches Rheinland 

Amprion GmbH 

NETCOLOGNE 
Gesellschaft für Telekommunikation mbH 

Tele Columbus  
Betriebs GmbH 

Vodafone NRW GmbH 

Airdata AG 

Erftverband 

Gemeinde Swisttal 

Stadt Euskirchen 

Stadt Bad Münstereifel 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 

Stadtverwaltung Bonn 

Gemeindeverwaltung Alfter 

Bezirksregierung Köln 
Dez. 35.2 

 
Sozialverband VdK 
Ortsverband Rheinbach 
Herr Wilhelm Mostert 
 

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH 

 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 35.4 
Denkmalschutz 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 51 
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Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 53 
Immissions- einschl. anlagenbezogener Umweltschutz 
 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

Bundesnetzagentur  

Ortslandwirt 
Herr  Lothar Gerharz 

 
Wasser- und Bodenverband Rheinbach 
Wilhelm Simons 
 

Rheinbacher Seniorenforum e.V. 
Henning Horn 
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